
SG Sandbach 

Abteilung Badminton 

SG Sandbach Abteilung Badminton im Internet unter http://www.sgs-badminton.de 

Zur Information 
 
Da die Mitgliedschaft zur SG Sandbach - Abteilung 
Badminton auch mit Kosten verbunden ist, möchten 
wir dir einige Informationen hierzu geben. 
 

Der Beitrag setzt sich aus zwei Teilen zusammen: 
 

1. Beitrag zum Hauptverein 
 

Kinder/Jugendliche 
bis 17 Jahre 

20,00 EUR 

Erwachsene 
18 Jahre und älter 

34,00 EUR 

Familie 
zwei Erwachsene und 
deren Kinder bis 17 Jahre 

56,00 EUR 

 

Es wird jeweils die kostengünstigste Beitrags-Kombination erhoben - Beispiele: 
 

Anzahl 
Erwachsene 

Anzahl 
Kinder/Jugendliche 

Summe 
Einzelbeiträge 

Familien-Beitrag erhobener 
Beitrag 

- 1 20,00 EUR 

56,00 EUR 

20,00 EUR 

- 2 40,00 EUR 40,00 EUR 

- 3
+
 60,00 EUR 56,00 EUR 

1 - 34,00 EUR 34,00 EUR 

1 1 54,00 EUR 54,00 EUR 

1 2
+
 74,00 EUR 56,00 EUR 

2 - 68,00 EUR 56,00 EUR 

2 1
+
 88,00 EUR 56,00 EUR 

+ 
= oder mehr 

 

2. Ausgabenpauschale Badminton 
 

Neben dem Beitrag zum Hauptverein wird eine Ausgabenpauschale in Höhe von 
25,00 EUR jährlich pro aktive erwachsene Person, sowie 12,50 EUR pro aktiven 
Jugendlichen erhoben. Passive Mitglieder zahlen keine Ausgabenpauschale. Für 
Familien gilt eine Familienpauschale von maximal 50,00 EUR pro Jahr. Es wird 
immer die kostengünstigste Variante angewendet. 
 

Die Erhebung einer Ausgabenpauschale ist für Badmintonvereine durchaus üblich. 
Mit einer Pauschale von 25,00 EUR jährlich sind wir dabei erheblich günstiger als 
die meisten Badmintonvereine. Im Vergleich zu den Kosten eines gewerbs-
mäßigen Badminton-Centers ist unsere Pauschale sogar verschwindend gering.   
 

Die Ausgabenpauschale wird unter anderem verwendet für 

• Bezuschussung der Federbälle (Einkaufspreis ca. 12 EUR - Verkaufspreis 
an Vereinsmitglieder 8 EUR) 

• Bereitstellung von Federbällen für Verbandsrundenspiele 

• Bereitstellung von Leih-Schlägern und Plastik-Federbällen für Anfänger 

• Vereinsleben 
 
Der Einzug des Mitgliedsbeitrags der SG und der Ausgabenpauschale erfolgt 
getrennt voneinander. 

Stand 14.03.2012 


